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„Klimaschutz in der Landeshauptstadt Schwerin“ 
 

 

Mehrfraktioneller Ersetzungsantrag  

zu den Drucksachen 00067 / 00062 / 00071 / 01796 aus 2019  
 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die beschlossene Umsetzung des Integrierten 

Klimaschutzkonzepts der Landeshauptstadt Schwerin in allen Handlungsfeldern, insbesondere in den 

Bereichen Verkehr sowie Bauen und Stadtentwicklung zu forcieren. 

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, jährlich die Stadtvertretung und die Öffentlichkeit über  

die Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts  

der Landeshauptstadt zu informieren und entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen.  

Die städtischen Beteiligungen werden aufgefordert, sich verstärkt für den Klimaschutz einzusetzen und 

der Stadtvertretung darüber jährlich zu berichten.  

3. Der Oberbürgermeister wird mit der Prüfung beauftragt, ob und wie die beschlossene CO2-Reduktion  

von 6 auf 4 Tonnen (pro Person und Jahr) bis zum Jahr 2025 sowie die CO2-Neutralität der 

Landeshauptstadt bis zum Jahr 2035 zu erreichen ist.  

4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in den Beschlussvorlagen der Verwaltung die jeweiligen 

Auswirkungen der Antragsgegenstände auf die Klimabilanz der Landeshauptstadt darzustellen.  

5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis Ende 2020 ein Energiekonzept für die Landeshauptstadt 

vorzulegen, auf dessen Grundlage die Energieversorgung der Landeshauptstadt Schwerin bis zum  

Jahr 2035 so umgestellt wird, dass sie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erfolgt. Dabei muss  

die besondere Bedeutung der Schweriner GuD-Anlagen als wichtiger Baustein der Energiewende 

berücksichtigt werden.  
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